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Kollektivvertrag Ordensspitäler Österreichs 2024 
 

Bei der fünften Kollektivvertragsverhandlung am 04. März 2024 konnte eine 

vorläufige Einigung erzielt werden. 
 

Zwei Schritte fehlen noch zu einem KV-Abschluss: 
1. Zustimmung der Gewerkschaftsmitglieder zur Einigung 

2. Arbeitgeber und Stadt Wien haben noch immer keine Einigung zur 

Finanzierung 
 

Wir erwarten bis spätestens 11. März 2024 eine verbindliche Zusage der 

Arbeitgeber, dass sie sich mit der Stadt einigen konnten. Andernfalls 

werden wir gemeinsam mit euch entsprechende Maßnahmen setzen. 
 

Das Ergebnis lautet: 
§ Erhöhung KV-Löhne und KV-Gehälter: 8,3 Prozent (0,5% über 

rollierender Inflation) bis zur ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (6.060€), 

für darüberhinausgehende Beträge 7,9 Prozent 

§ Erhöhung KV-Zulagen: 7,9 Prozent 
§ Erhöhung Nachtarbeitszulage Ärzt:innen: auf 20,00€ / Std (18,8%) 

§ Erhöhung Sonntagszulage für Ärzt:innen: auf 14,00€ / Std (20,9%) 
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§ Erhöhung Nacht- und Sonntagszulage für nichtärztliches Personal: 
auf 53,00€ (21,5%) bei mehr als 4 Std, sonst Erhöhung auf 6,63€ / Std 

(21%) 

§ Zwei Ausgleichsstunden für Nachtdienste für ALLE Mitarbeiter:innen, 

die derzeit keinen Anspruch auf NSchG oder ASG haben - Dienst im 

Zeitraum 22:00-06:00 (in Geld ablösbar) 

§ Vorgriff auf die 6. gesetzliche Urlaubswoche ab dem 43. Geburtstag 

für ALLE Mitarbeiter:innen – bisher 48. Geburtstag  

(wie bisher: Anrechnung auf sonstige Zusatzurlaube) 

§ Mindestens 7 Wochen Urlaub ab dem 55. Geburtstag bei einer 

durchschnittlichen Arbeitszeit von 32 Std / Woche – keine 

Gegenrechnung bei begünstigt Behinderten 

§ Entfall der Gegenrechnung der Nachtgutstunden gegen Zusatzurlaub 

NSchG-Zeitguthaben ab dem 1. Nachtdienst 

§ Erhöhung Schema C0 nach Valorisierung um 100,00€ 

§ Zulage Zwischenlösung DGKP, MTD, Hebammen D1 – Integrierung in 

Schema D1 

§ Umsetzung Psycholog:innen- / Psychotherapeut:innen-Schema in 

drei Schritten 

§ Gesetzliche Fortbildungen als Arbeitszeit 

§ Freistellung für Ausbildungsärzt:innen und Lehrlinge für die Prüfung 

§ Wiederaufnahme Weiterbildungen gemäß § 64 GuKG in 

Verwendungsgruppe C2  
 

Alle Gewerkschaftsmitglieder erhalten am 06. März 2024 eine E-Mail mit 
der Möglichkeit, über dieses Ergebnis abzustimmen. Solltest du Mitglied 
sein und keine E-Mail erhalten, melde dich bei deinem Betriebsrat. 

 

Jetzt Mitglied werden: 
www.vida.at/mitgliedwerden 


